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Berlin, 16. November 2020

Kostenerstattungs-Festiegungen TestV; Ihre Bitte um Zustimmung vom 13. November 2020

Sehr geehrte Frau Dr. Kücking,

vielen Dank für die Übersendung der vom GKV-Spitzenverband am 13. November 2020 be-

schlossenen Festlegungen zum Ausgleich der durch die Coronavirus-Testverordnung anfallen-

den außerordenüichen Aufwendungen für Pflegeeinrichtungen und Angebote zur Unterstüt-

zung im Alltag (Kostenerstattungs-Fesäegungen TestV).

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) stimmt den Festlegungen mit folgenden Maßga-

ben zu:

l. In Nummer 2. Absatz 5 Satz l wird der dort genannte Betrag von 6 Eurö durch den Betrag

9 Euro ersetzt.

2. In Nummer 4. Absatz 3, Satz 3 wird das dort genannte Datum 30.06.2023 durch das Datum

31. 12.2022 ersetzt.

Das BMG beabsichtigt, zu gegebener Zeit die Angemessenheit des in Nummer 2. Absatz 5 Satz l

genannten Betrags zu überprüfen. Der GKV-Spitzenverband wird gebeten, dem BMG hierzu bis

zum 31. Januar 2021 Bericht zu erstatten.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

c^4^,
D. Martin Schölkopf


